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Beschluss des Schulrates Nr. 10/2025 

 
Am 27.11.2025 um 16:50 Uhr  

 
hat sich der Schulrat des Berufsbildungszentrum „Chr. J. Tschuggmall“ Brixen aufgrund einer 
formellen Einladung des Vorsitzenden zu einer Sitzung eingefunden. Die Sitzung wurde online auf 
der Plattform MS-Teams abgehalten. 
 

Betreff: Genehmigung des Dreijahresfinzanz- und Investitionsbudgets 
 
 
Anwesende Mitglieder des Schulrates: Herr Lorenz Fischnaller*   (Schülervertreter) 
  Frau Heidi Winkler    (Lehrervertreterin) 
  Herr Wolfram Girtler    (Lehrervertreter) 
  Herr Gerhard Prossliner  (Lehrervertreter) 
  Herr Martin Rederlechner  (Direktor) 
  Herr Michael Engl    (Schulsekretär) 
  Herr Faller Helmut   (Vizedirektor) 
  
 Entschuldigt Abwesende: Frau Karin Schgaguler   (Elternvertreterin)
 Unentschuldigt Abwesende: Herr Raffael Huber*   (Schülervertreter) 
 
 Schriftführer: Michael Engl 
 

**beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 

  *Nicht volljährige Mitglieder haben kein Stimmrecht 

 

 

 

      
 

Nach Einsichtnahme 
- in das Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992, in geltender Fassung; 

- in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38 vom 13.10.2017 (Verordnung über die 

Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesberufsschulen 

der Autonomen Provinz Bozen in geltender Fassung); 

- in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung 

über die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung); 

- in das Landesgesetz Nr. 11 vom 24.09.2010, in geltender Fassung; 

- in die Mitteilung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 20.10.2025 

betreffend die Zuweisung der Finanzmittel für das Jahr 2026; 

- in den didaktischen Bericht der Schulführungskraft; 

- in den von der Schulführungskraft im Einvernehmen mit dem Schulsekretär vorbereiteten 

Finanzplan für die Finanzjahre 2026-2028, den Investitionsplan für 2026, den 

dazugehörigen Begleitbericht und die damit vorgenommene Planung; 
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Nach Feststellung 
- dass der Schulrat beschlussfähig ist; 

- dass das Budget den Buchhaltungsgrundsätzen in Bezug auf Ausgeglichenheit, Wahrheit 

und Vorsicht entspricht; 

- dass das Kontrollorgan den Finanz- und Investitionsplan für die Haushalte 2026-2028 

sowie den entsprechenden Begleitbericht begutachtet und am 27.10.2025 den Prüfbericht 

mit positivem Ergebnis übermittelt hat; 

 
 

 
wird von den berechtigten Mitgliedern des Schulrates mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinheit 
 
 

beschlossen 
 
 

- das Finanz- und Investitionsbudget für die Haushalte 2026-2028, welches in Einnahmen 

und Ausgaben ausgeglichen ist, zu genehmigen; 

- Die Anlagen als wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses zu genehmigen; 

- den Finanz- und Investitionsplan für das Finanzjahr 2026 in folgender Zusammenfassung 

anzunehmen: 

 

 

EERRTTRRÄÄGGEE  
Erlöse aus Dienstleistungen 
 

Einnahmen aus Kursgebühren 50.000 

Einnahmen aus Raummiete 2.000 

Einnahmen aus Stempelmarken  300 

Einnahmen Verkauf von Alteisen 1.000 

Einnahmen Verkauf Inventargüter 2.000 
 

Summe 
 

55.300 

 
Laufende Zuweisung Land 
 

Jährliche Landeszuweisung 580.922 
 

Summe 
 

580.922 

 
Investitionsbeiträge Land 
 

Beiträge vom Land 0 
 

Summe 
 

0 

 

Summe Erlöse 636.222 

 

AAUUFFWWEENNDDUUNNGGEENN  
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 3 

 

 

Ankauf von Roh- u/o Verbrauchsgütern 
 

Zeitungen und Abos 7.500 

Papier-, Schreibwaren und Druckwerte 8.000 

Dienstkleidung 11.000 

Informatikmaterial 3.000 

Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten 2.500 

Sonstige Verbrauchsgüter und Materialien 295.422 
 

Reinigungsmittel 4.000 

Hygieneartikel 6.000 

Bücher für Bibliothek 7.000 

Verbrauchsgüter unter einem Wert von € 516,46 6.000 
 

Summe 350.422 

 
 
 
Dienstleistungen 
 

Werbung, Inserate 2.000 

Öffentlichkeitsarbeit 4.000 

Pflichtausbildung, Schilf 10.000 

Praktika Schüler und Gesundheitserziehung 8.000 

Ordentliche Wartung, Reparaturen an Maschinen 30.000 

Ordentliche Wartung, Reparaturen von Ausrüstung 5.000 

Instandhaltung Gebäude 30.000 

Ordentliche Wartung, Revision 22.000 

Steuerliche und buchhalterische Beratung 5.000 

Transporte 1.000 

Weiterbildung, Expertenunterricht 105.000 

Briefmarken 500 

Kleinspesen (Bank) 1.300 

EDV-Dienstleistungen und Telekommunikation 1.500 

Beiträge für Verbände  400 

Kommissionsmitglieder Sitzungsgelder und Spesenrückvergütung 28.000 
 

Summe 
 

253.700 

 
Verwendung von Gütern Dritter 
 

Miete Gasbehältnisse, Reinigungstücher etc. 6.000 

Lizenzen für Softwarenutzung 15.000 
 

Summe 21.000 

 
Personal 
 

Pflichtsozialbeiträge (COCOCO) 4.000 

Andere Sozialbeiträge 500 
 

Summe 4.500 

 
Sonstige Gebarungskosten 
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Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) 2.500 

Register- und Stempelsteuer 500 

Müllentsorgung – Sondermüll 2.000 

Steuern und Abgaben 100 

Sonstige Gebarungskosten (Rückzahlungen) 1.000 
 

Summe 
 

6.100 

 
Rückstellungen 

 

Sonstige n.a.b. Rückstellungen (Investitionen) 0 
 

Summe 
 

0 

 
 
Erträge und Finanzausgaben 

 

Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte 500 
 

Summe 
 

500 

 
 

Summe Aufwendungen 636.222 

 

 
 

 
 
 
Vorliegender Beschluss wird ab dem 02.12.2025 für fünfzehn aufeinanderfolgende Tage an der Anschlagtafel der Schule und auf der 
institutionellen Homepage unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht. 
 
Gegen diese Maßnahme kann innerhalb 60 Tagen ab der Veröffentlichung Einspruch eingelegt werden. 

 

 
 
 
 
Gelesen, genehmigt und gefertigt: 
 
 
Der Protokollführer      Der Vorsitzende 
 
Michael Engl       Martin Rederlechner 
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